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Keine Bundeswehrwerbung an den Schulen
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Datum                  Gremium  /  Ergebnis

24.10.2013 BVV BVV-025/VII

Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass in 
Lichtenberger Schulen keine Werbung, Werbe-  oder Informationsveranstaltungen der 
Bundeswehr bzw. anderer  militärischen Einrichtungen stattfindet. Bereits geschlossene 
Verträge sollen nicht verlängert werden. Als Ersatz soll eine Kooperation mit dem Technischen 
Hilfswerk oder anderen sinnvollen Einrichtungen erfolgen.

Begründung:
Der kleinen Anfrage 273/VII ist zu entnehmen, dass die Bundeswehr an Lichtenberger Schulen 
für sich wirbt.
Mit Aussetzung der Wehrpflicht steht es jedem Bundesbürger frei, sich für eine Tätigkeit bei der 
Bundeswehr zu entscheiden und kann sich eigenständig darum bemühen. Die Bundeswehr 
steht damit in Konkurrenz zu jedem anderen Betrieb oder Unternehmen in Deutschland. Eine 
besondere Förderung oder Werbung für die Bundeswehr ist nach dem  Gesetz nicht 
vorgesehen. Die Werbung in Schulen für die Mitarbeit in der Bundeswehr stellt daher eine 
Bevorteilung dar und ist nicht zu rechtfertigen. Zudem hat auch die Vergangenheit oft genug 
gezeigt, dass die Bundeswehr Menschen getötet hat. Unter dem Leitbild des familien- und  
kinderfreundlichen Bezirks ist eine Akzeptanz der Werbung von militärischen Einrichtungen 
nicht zu halten.

Begründung  der Dringlichkeit:
Durch die kürzlich beschlossene Aussetzung der Wehrpflicht soll nun das Bezirksamt 
schnellstmöglich reagieren und der Bundeswehr keine Zeit geben, um weiterhin an den Schulen 
zu werben.
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